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Legende Entwässerung, Werkleitungen und Beleuchtung:

≥ DN 200
< DN 200

< DN 200

≥ DN 200

Auflagerelevantes Projekt Kanton Luzern (vif)

generell

Kanalisation + Entwässerung:

bestehend projektiert
< DN 200

≥ DN 200

Mischabwasser

Regenabwasser

Strassenabwasser

Strassenablauf

Rinne

Abbruch

Werkleitungen und Beleuchtung:

bestehend projektiert
H H Trinkwasser 

Elektro

öffentliche Beleuchtung

mit Schlamm-
sammler

Werkleitungshinweise:

Das Erheben von Werkleitungen ist Sache des Unternehmers. Der Unternehmer hat sich vor Baubeginn über die Lage
sämtlicher Werkleitungen bei den betreffenden Werken zu erkundigen und diese mit dem Werkeigentümer vor Ort zu
markieren. Für bestehende Werkleitungen in den Plänen übernimmt der Projektverfasser keine Gewähr (Lage,
Vollständigkeit, etc.). Der Unternehmer hat in allen Fällen die tatsächliche Lage durch Sondagen abzuklären.

Bestandteile der Strasse nach § 12 Strassengesetz des Kantons (StrG) sind alle Bauten und Anlagen, die zu ihrer Funktion
aus technischen, betrieblichen oder gestalterischen Gründen notwendig sind.

Werkleitungen Dritter sind nicht Bestandteil des Strassenprojekts. Die Werkeigentümer werden mit dem Ausführungsprojekt
aufgefordert ihre Leitungen via Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi) bewilligen zu lassen.
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Dokument-Nr. Projektverfasser Reg.-Nr. (Wasserbau)

Datum / erstellt Datum / geprüft

Version / Änderungsdatum Datum / geprüft

Freigabe

Status

Verfasser Dokument-Nr. Reg.-Nr. (Kunstbauten)

Dateiname Format Massstab

Projektleitung eingegangen geprüft

Emch+Berger WSB AG  
Emmenbrücke – Cham – Kriens – Sarnen 
ebwsb@emchberger.ch | www.emchberger.ch 

Gesamtlösungen sind unser Plus. 

Emch+Berger WSB AG

Bauprojekt

Gemeinde Emmen

423102 - 

423102 - 

Emmen

Knoten Gersag

2'663'680 / 1'214'230 bis 2'663'880 / 1'214'640 

Emmen, Umgestaltung Knoten Gersagplatz

Knoten Gersagplatz
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